
§1 Allgemeines – Geltungsbereich
(1) Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (nach-
stehend: AGB) gelten nur für unsere Geschäftsbeziehungen mit 
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichem Sondervermögen. Gemäss §14 BGB ist ein Un-
ternehmer eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfä-
hige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes 
in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen 
Tätigkeit handelt.
(2) Unsere AGB gelten für alle gegenwärtigen und alle zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn bei letzteren nicht nochmals hier-
auf hingewiesen wird.
(3) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenste-
hende oder ergänzende AGB des Auftraggebers/Kunden werden, 
selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir hätten 
ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Technische Ände-
rungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben 
im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

§2 Angebot – Angebotsunterlagen
(1) Unsere Angebote sind freibleibend, es sei denn, aus diesen er-
gibt sich ausdrücklich etwas anderes.
(2) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen 
und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt 
nur für den Fall, dass die Nichtlieferung von uns nicht zu vertreten 
ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäf-
tes mit unserem Zulieferer.
Der Kunde wird in diesem Fall über die Nichtverfügbarkeit der 
Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird zurücker-
stattet.

§3 Preise, Gefahrübergang
(1) Wir liefern ab Werk Besigheim-Ottmarsheim (EXW Incoterms 
2010). Ist die Versendung der Ware vereinbart, geht die Gefahr – 
auch wenn wir die Lieferung vornehmen oder die Versendungskosten 
übernommen haben – mit der Absendung, spätestens mit Verlassen 
unseres Werks oder Lagers auf den Kunden über.
(2) Verpackungs-, Verladungs-, Transport- und Versicherungskosten 
sowie alle etwaigen sonstigen Nebenkosten gehen zu Lasten des Kun-
den.
(3) Wir behalten uns vor, Preise entsprechend anzupassen, wenn 
nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen (z.B. aufgrund von 
Tarifabschlüssen oder Materialpreissteigerungen) eintreten, die nicht 
durch Kostensenkungen ausgeglichen werden.
(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum 
fällig. Ein Skontoabzug ist nicht zulässig. Die Berechnung der Ware 
erfolgt nach termingerechter Fertigstellung und Versandbereitschaft.
(5) Verschlechtert sich die Zahlungsfähigkeit des Kunden nach Ver-
tragsschluss oder wird uns nachträglich bekannt, dass gegen die Zah-
lungsfähigkeit des Kunden Bedenken bestehen, so können wir die 
sofortige Begleichung sämtlicher Geldforderungen verlangen, auch 
wenn diese gestundet sein sollten. Unter denselben Voraussetzungen 
können wir bei allen in Abwicklung befindlichen Geschäften Voraus-
zahlungen oder Sicherheitsleistungen verlangen. Darüber hinausge-
hende gesetzliche Ansprüche unsererseits bleiben unberührt.

§4 Aufrechnung/Zurückbehaltung
Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, soweit sein 
Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Dieses 
Aufrechnungsverbot gilt nicht für einen Gegenanspruch wegen eines 
Mangels, der auf demselben Vertragsverhältnis wie unsere Forderung 
beruht. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur 
insoweit befugt, als ein Gegenanspruch auf demselben Vertragsver-
hältnis beruht.

§5 Lieferzeit – Teillieferungen
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklä-
rung aller technischen Fragen voraus.
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige  
und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden vo-
raus.
(3) Bei höherer Gewalt oder sonstigen außergewöhnlichen von 
uns nicht zu vertretenden Ereignissen, die die Lieferung unmöglich 
machen oder wesentlich erschweren, können wir für die Dauer der 
Behinderung die Lieferung einschränken oder einstellen oder vom 
Vertrag zurücktreten, ohne dass dem Kunden Schadensersatzansprü-
che zustehen.

(4) Zu Teillieferungen sind wir ebenso berechtigt wie zur Lieferung 
vor Ablauf der Lieferzeit, sofern dies dem Kunden zumutbar ist.
(5) Der Kunde untersucht die Ware bei Erhalt auf Transportschäden. 
Er informiert die Transportperson unverzüglich über einen Transport-
schaden und lässt sich den Schadensvermerk auf Frachtbrief, Spedi-
tionsauftrag oder Lieferschein abzeichnen. Der Kunde wird auch uns 
unverzüglich mit einem Schadensprotokoll über den Transportscha-
den informieren.

§6 Gewährleistung
(1) Die Ware ist mangelfrei, wenn sie der vereinbarten Beschaffen-
heit entspricht. Diese ergibt sich aus unserer Produktbeschreibung 
und der schriftlichen Auftragsbestätigung.
(2) Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels der Ware setzen 
unverzügliche Untersuchung der Ware und Rüge des Mangels nach 
Ablieferung – spätestens binnen 7 Werktagen – im Fall erkennbaren 
Mangels, bei nicht erkennbarem Mangel ab Entdeckung binnen die-
ser Frist voraus.
(3) Der Kunde gibt uns Gelegenheit, Mängelrügen zu überprüfen. 
Stellt sich die Mängelrüge als unbegründet heraus und hätte der 
Kunde dies erkennen können, ist der Kunde verpflichtet, uns den für 
die Überprüfung entstehenden Aufwand zu ersetzen. 
(4) Bei Mängeln sind wir verpflichtet, nach unserer Wahl den Mangel 
zu beseitigen oder neu zu liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen, 
Unzumutbarkeit oder Verweigerung der Nacherfüllung kann der Kun-
de den Preis mindern, vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz 
in den Schranken des § 7 verlangen. 
(5) Mängelansprüche kann der Kunde nicht abtreten.
(6) Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung, die 
dadurch entstehen, dass die Ware an einen anderen Ort als den 
vereinbarten Lieferort verbracht worden ist, übernehmen wir nicht.
(7) Hat der Kunde die Ware in eine andere Sache eingebaut oder an 
eine andere Sache angebracht, sind wir im Rahmen der Nacherfül-
lung nicht verpflichtet, dem Kunden die erforderlichen Aufwendun-
gen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau oder das 
Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Ware 
zu ersetzen. Sonstige Ansprüche des Kunden bleiben unberührt.

§7 Haftungsbeschränkungen
(1) Unsere Haftung auf Schadens- und Aufwendungsersatz für leich-
te Fahrlässigkeit ist, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten 
aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausge-
schlossen, es sei denn, wir haben eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzt, also eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht oder auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. In diesem Fall ist 
unsere Haftung auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, mit 
dessen Eintritt wir bei Vertragsabschluss aufgrund der uns bekannten 
Umstände rechnen mussten. Unsere Haftung für die Verletzung von 
Körper, Leben oder Gesundheit, für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, 
für das Fehlen einer garantierten Beschaffenheit und nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz ist jedoch unbeschränkt.
(2) Bei der Bestimmung der Höhe der von uns zu erfüllenden Scha-
dens- und Aufwendungsersatzansprüche sind unsere wirtschaftlichen 
Gegebenheiten, Art, Umfang und Dauer der Geschäftsverbindung, 
etwaige Verursachungs- und/oder Verschuldensbeiträge des Kun-
den nach Maßgabe des § 254 BGB und eine besonders ungünsti-
ge Einbausituation von Teilen angemessen zu unseren Gunsten zu 
berücksichtigen. Insbesondere müssen die Ersatzleistungen, Kosten 
und Aufwendungen, die wir tragen sollen, in einem angemessenen 
Verhältnis zum Wert der Teile stehen.
(3) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen Vertreter 
sowie unsere Erfüllungsgehilfen.

§8 Verjährung von Mängel- und Ersatzansprüchen
(1) Die Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden wegen eines 
Mangels der Ware beträgt ein Jahr. Dies gilt nicht, soweit gemäß 
§§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke, Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 
1 (Rückgriffsansprüche) oder 634 Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB 
zwingend längere Fristen vorgeschrieben sind. Dies gilt ebenfalls 
nicht für Schadensersatzansprüche, die auf Ersatz eines Körper- oder 
Gesundheitsschadens gerichtet oder auf Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen gestützt sind.
(2) Die Verjährungsfrist für Ansprüche des Kunden auf Schadenser-
satz, die nicht auf einem Mangel der Ware beruhen, beträgt ein Jahr. 
Unberührt bleibt die gesetzliche Verjährung von Ansprüchen wegen 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Körper 
oder Gesundheit und aufgrund des Produkthaftungsgesetzes.

§9 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Ein-
gang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden 
vor. Soweit wir mit dem Kunden Bezahlung der Kaufpreisschuld auf-
grund des Scheck-Wechsel-Verfahrens vereinbaren, erstreckt sich der 
Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten Wechsels 
durch den Kunden und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen 
Schecks bei uns.
(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. 
In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom 
Vertrag, es sei denn wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. 
In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom 
Vertrag.
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäss  
§ 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, 
uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäss § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns ent-
standenen Ausfall.
(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Ge-
schäftsgang weiterzuverkaufen, er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) 
ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seinen Abnehmer oder 
Dritte erwachsen und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache 
ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Ein-
ziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung 
ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt.
Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solan-
ge der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahm-
ten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbeson-
dere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 
ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, können 
wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 
Schuldnern die Abtretung mitteilt.
(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kun-
den wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit ande-
ren uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im 
übrigen das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte 
Kaufsache.
(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegen-
ständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den 
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. 
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden 
als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde 
uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
(7) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer 
Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache 
mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf  
Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der Wert unserer  
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen mehr als 20 % über-
steigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§10 Rechtsanwendung – Gerichtsstand – Erfüllungsort
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestim-
mungen des UN-Kaufrechtes finden keine Anwendung.
(2) Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten aus und in Zusammenhang mit dem Vertrags-
verhältnis an unserem Geschäftssitz in Besigheim-Ottmarsheim oder 
nach unserer Wahl auch am Sitz des Kunden. Dies gilt ebenso in 
Fällen, in denen der Kunde keinen inländischen allgemeinen Ge-
richtsstand hat, seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach 
Vertragsabschluss ins Ausland verlegt hat oder zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung weder Sitz noch gewöhnlicher Aufenthaltsort des 
Kunden bekannt sind.
(3) Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist unser Geschäftssitz 
in Besigheim-Ottmarsheim.
(4) Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein 
oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hierdurch nicht berührt.
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